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ANTRAG 
zur Aufstellung von Plakatständern 

 
 

Name der Veranstaltung Plakatierzeitraum 

  

  

  

 
 

Anzahl der Plakatständer die aufgestellt werden Verantwortliche(r) mit Telefonnummer 

  

  

  

 
 

In welchen Ortsteilen sollen Plakate aufgestellt werden? 

Brucken 

Unterlenningen 

Hochwang 

Oberlenningen 

Schlattstall 

Gutenberg 

Schopfloch 

 
 

Datum: Name oder Unterschrift 

  

 
Hinweis: 

 

Das Anbringen von Plakaten ist in Lenningen genehmigungs‐ und gebührenpflichtig. 
Die Erteilung einer solchen Genehmigung ist 2 Wochen vor der Plakatierung schriftlich beim Ordnungsamt 
mit dem entsprechenden Formular zu beantragen. Der Preis pro Plakat beträgt 2,50 €/Woche plus einer 
Verwaltungsgebühr von 50,00 €. 

 
Die Erlaubnis zum Plakatieren gem. § 16 Straßengesetz (StrG) wird für max. 3 Wochen vor der Veranstaltung für max. 
14 Plakattafeln (2 Plakate pro Ortsteil) erteilt. Die Plakate sind so zu gestalten, dass sie das Ortsbild nicht verunstalten. 
Sie dürfen nicht größer sein als 1 m² Ansichtsfläche, jedoch nicht breiter als 0,90m und nicht höher als 1,90m. 
Mit der Zusendung der Erlaubnis werden pro Plakat Aufkleber zugestellt. Diese sind auf den Plakaten anzubringen. 
Sollte ohne Genehmigung plakatiert werden, kann ein Bußgeld bis zu 150,00 € verhängt werden. 
Plakate ohne Genehmigungsaufkleber werden kostenpflichtig entfernt. Beschädigte Plakattafeln sind unverzüglich vom 
Veranstalter zu beseitigen. Nach Ablauf der Genehmigungsdauer sind sämtliche Werbeanlagen unverzüglich zu entfernen. 

ABSENDER: 
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